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(54) Kosmetikapplikator, insbesondere Mascaraapplikator sowie ein Kosmetikprodukt

(57) Die Erfindung betrifft einen Kosmetikapplikator,
insbesondere Mascaraapplikator mit einem ersten Ap-
plikatorbereich (5) und zumindest einem weiteren Appli-
katorbereich (8), wobei die Applikatorbereiche (5, 8) über

ein Gelenk (10, 11, 27) miteinander und zueinander be-
weglich verbunden sind und/oder der weitere Applikator-
bereich (8) relativ zum ersten Applikatorbereich (5) linear
verschiebbar mit dem ersten Applikatorbereich (5) ver-
bunden ist, sowie ein Kosmetikprodukt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kosmetikapplikator
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Kos-
metikprodukt aufweisend den Kosmetikapplikator.
[0002] Ein derartiger gattungsgemäßer Kosmeti-
kapplikator ist aus der EP 0 817 579 B1 bekannt. Der
dort offenbarte Kosmetikapplikator besitzt einen ersten
Applikatorbereich, beispielsweise aus auf einem Draht
aufgefädelten Kugeln und einen zweiten Applikatorbe-
reich, welcher beispielsweise als Kammapplikator aus-
gebildet sein kann. Hierbei ist von Nachteil, dass der di-
stal endseitige Kammapplikator beim Applizieren von
Mascaramasse mit dem Kugelapplikator hinderlich ist,
da insbesondere bei dem Applizieren von Mascaramas-
se in einem Wimpernbereich direkt benachbart zur Nase
des Anwenders der Kammapplikator die Haut im Bereich
der Nasenwurzel des Anwenders berühren kann und so-
mit unerwünschte Verschmutzungen hinterlassen kann.
[0003] Aus der US 2007/0000513 A1 ist ein Applikator
für Kosmetik bekannt, der einen Applikatorbereich am
Ende eines Applikatorstabes trägt und der Applikatorstab
durch zumindest eine Einschnürung entlang der Länge
des Stabes elastisch abbiegbar ausgebildet ist. Die Ein-
schnürungen bzw. Verformungsbereiche des Applikator-
stabes sind derart ausgelegt, dass bei einer Nichtbenut-
zung des Applikators der Applikatorstab selbsttätig in sei-
ne gerade ausgerichtete Position elastisch zurückfedert.
[0004] Aus der EP 1 369 056 A1 ist ein Kosmetikappli-
kator bekannt, bei dem an einem Ende eines Applikator-
stabes ein Applikatorbereich angeordnet ist und der Ap-
plikatorstab anderendig in einem Griffstück gelenkig ge-
lagert ist.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, einen gattungs-
gemäßen Kosmetikapplikator derart weiterzubilden,
dass eine Benutzung des Kosmetikapplikators durch den
Anwender ungehindert möglich ist und insbesondere ein
unbeabsichtigtes Aufbringen von Kosmetikum, insbe-
sondere von Mascaramasse auf Hautbereiche in der Nä-
he des menschlichen Auges verhindert wird.
[0006] Des Weiteren sollen die Variabilität und die Viel-
falt der Einsatzmöglichkeiten des Applikators erhöht wer-
den. Eine weitere vorzugsweise ebenfalls zu lösende
Aufgabe der Erfindung ist es einen Applikator anzuge-
ben, der es ermöglicht, die Applikatorbereiche unter-
schiedlich stark mit Mascarakosmetikum zu benetzen,
insbesondere soll es ermöglicht sein, zumindest einen
der Applikatorbereiche ganz oder nahezu ganz von der
Benetzung mit Mascaraflüssigkeit auszunehmen. Ein
solcher nicht oder kaum benetzter Applikatorbereich soll
als Applikatorbereich zur Feinverteilung von Mascaraf-
lüssigkeit auf die Wimpern einsetzbar sein.
[0007] Diese Aufgaben werden mit einem Applikator
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Ein erfin-
dungsgemäßer Kosmetikapplikator mit einem ersten Ap-
plikatorbereich und zumindest einem weiteren Applika-
torbereich zeichnet sich dadurch aus, dass die Applika-
torbereiche über ein Gelenk miteinander und zueinander

beweglich verbunden sind und/oder der weitere Applika-
torbereich relativ zum ersten Applikatorbereich linear
verschiebbar mit dem ersten Applikatorbereich verbun-
den ist. Ein solcher Applikator besitzt den Vorteil, dass
bei der Benutzung des ersten Applikatorbereichs der wei-
tere Applikatorbereich aus einer Umgebung, in der die
Gefahr der Kollision des weiteren Applikatorbereichs mit
Hautpartien des Anwenders, die nicht benetzt werden
sollen, besteht, wegbewegt werden kann. Dies kann zum
einen durch Wegschwenken geschehen. Hierzu ist der
weitere Applikatorbereich gelenkig mit dem ersten Ap-
plikatorbereich verbunden. Zum zweiten kann dies alter-
nativ oder zusätzlich durch ein lineares Verschieben des
weiteren Applikatorbereichs relativ zum ersten Applika-
torbereich geschehen. Hierzu kann also der weitere (au-
ßen liegende) Applikatorbereich näher zum Ende des
ersten Applikatorbereichs hingezogen werden und somit
die Gefahr einer Kollision vermindert werden. In einer
besonderen Ausführungsform kann der weitere Applika-
torbereich in einen Hohlraum des ersten Applikatorbe-
reichs eingezogen werden und somit vollständig aus dem
Gefährdungsbereich entfernt werden. In einer anderen
besonderen Ausführungsform kann der weitere Applika-
torbereich in den ersten Applikatorbereich eingeklappt
werden, nach Art der Klinge eines Taschenmessers, die
beim Schließen in den Griff des Taschenmessers einge-
klappt wird.
[0008] Zweckmäßigerweise ist das Gelenk als Schar-
niergelenk mit einer Gelenkachse ausgebildet, wobei der
zumindest eine weitere Applikatorbereich bevorzugt in
einer Ebene, die parallel ist zu einer Längsachse des
Kosmetikapplikators oder diese Längsachse enthält,
schwenkbar ist. Ein solches Scharniergelenk zeichnet
sich typischerweise dadurch aus, dass es zwei gegen-
einander abgleitende Gelenkteile besitzt.
[0009] In einer weiteren zweckmäßigen Ausgestal-
tung ist das Gelenk zwischen dem ersten Applikatorbe-
reich und dem weiteren Applikatorbereich als Kugelkopf-
gelenk mit einer Gelenkpfanne und einem Gelenkkopf
ausgebildet. Bei dieser Ausführungsform ist von beson-
derem Vorteil, dass der Schwenkbereich des weiteren
Applikatorbereichs relativ zum ersten Applikatorbereich
nicht auf eine Ebene beschränkt ist, sondern beliebig im
Raum innerhalb eines Schwenkkegels verlagerbar ist.
[0010] Der erste Applikatorbereich ist zweckmäßiger-
weise relativ zum weiteren Applikatorbereich distal in-
nen, d. h. eher zum Griffstück des Applikators hin ange-
ordnet, wohingegen der weitere Applikatorbereich auf
das distale Ende des ersten Applikatorbereichs folgend
distal weiter außen angeordnet ist. Dies insbesondere
während einer Betriebsstellung, in der der weitere Appli-
katorbereich in Benutzung ist.
[0011] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist der distal äußere Applikatorbereich mittels
einer geeigneten Mechanik in einen Hohlraum des distal
innen liegenden Applikatorbereichs einziehbar und wie-
der ausfahrbar, so dass der distal äußere Applikatorbe-
reich vollständig aus einem Gefährdungsbereich entfern-
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bar ist.
[0012] Als weitere mögliche Ausbildungsform des er-
findungsgemäßen Applikators bietet sich an, den ersten
und weiteren Applikatorbereich in einem angeklappten
Zustand des weiteren Applikatorbereichs entlang einer
Längsebene des ersten Applikatorbereichs, insbesonde-
re entlang einer Längsmittenebene des ersten Applika-
torbereichs anlegbar auszugestalten. Bei dieser Ausfüh-
rungsform sind der erste Applikatorbereich und der wei-
tere Applikatorbereich also gedanklich durch eine
Längstrennebene, insbesondere durch eine Längsmit-
tentrennebene des Kosmetikapplikators gebildet.
[0013] Als besonders bevorzugt hat sich erwiesen, die
Schwenkbarkeit des distal äußeren Applikatorbereichs
relativ zum ersten Applikatorbereichs innerhalb eines
Schwenkkegels mit einem Kegelwinkel von 0 < α ≤ 90°,
insbesondere 0 < α ≤ 45° zu ermöglichen. Hierdurch ist
es in ausreichendem Maße gesichert, den in einigen An-
wendungssituationen störenden Applikatorbereich aus
einem Gefährdungsbereich zu entfernen.
[0014] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist der
weitere Applikatorbereich gegenüber dem ersten Appli-
katorbereich um die Längsachse des ersten Applikator-
bereichs drehbar angeordnet. Durch diese Maßnahme
kann beim Vorsehen eines Scharniergelenks ebenfalls
durch den zusätzlichen Freiheitsgrad der Bewegung eine
Verlagerbarkeit des weiteren Applikatorbereichs inner-
halb eines Schwenkkegels realisiert werden.
[0015] Bevorzugt ist die Verbindung zwischen dem er-
sten Applikatorbereich und dem zumindest einen weite-
ren Applikatorbereich lösbar ausgestaltet. Hierdurch ist
es in einfacher Art und Weise möglich den weiteren Ap-
plikatorbereich auswechselbar zu gestalten. Es ergeben
sich also Möglichkeiten, einem ersten Applikator unter-
schiedliche Applikatortypen als weiteren Applikatorbe-
reich zuzuordnen oder gegebenenfalls abgenutzte Ap-
plikatoren kostengünstig und einfach auszutauschen.
[0016] Um die Variabilität des möglichen Einsatzes
des erfindungsgemäßen Kosmetikapplikators zu erhö-
hen, empfiehlt es sich den ersten Applikatorbereich und
den zumindest einen weiteren Applikatorbereich hin-
sichtlich des Applikatortyps in Bezug auf ihr Applikations-
verhalten unterschiedlich auszugestalten. Beispielswei-
se kann es sinnvoll sein den ersten Applikatortyp als Ril-
lenapplikator auszubilden und den weiteren Applikator-
bereich als Bürstenapplikator. Selbstverständlich kom-
men auch Scheibenapplikatoren und andere bekannte
Applikatortypen in Abhängigkeit des beabsichtigten Ein-
satzzweckes in Frage. Sofern die Applikatorenbereiche
beide vom Bürstentyp ausgebildet sind, können die Ap-
plikatorenbereiche zweckmäßigerweise hinsichtlich der
Borstendichte, Borstensteifigkeiten und Borstenformen,
also hinsichtlich der Borsteneigenschaften im Allgemei-
nen, variieren und somit eine erhöhte Einsatzvariabilität
gewährleisten.
[0017] Im Falle von Rillenapplikatoren empfiehlt es
sich gegebenenfalls unterschiedliche Rillenweiten, Ril-
lentiefen oder Konizitäten und/oder Querschnittsgeome-

trien der Rillen auszuwählen.
[0018] Des Weiteren ist es zweckmäßig, beispielswei-
se einen, bevorzugt den ersten Applikatorbereich relativ
zu seiner Längsachse starr auszubilden und den weite-
ren Applikatorbereich relativ zu dessen Längsachse ela-
stisch biegsam auszubilden. Hierdurch kann insbeson-
dere eine feine Abstimmung des Kosmetikapplikators an
Wimpern und Augenformen des Anwenders angepasst
werden.
[0019] Damit der Kosmetikapplikator bequem und er-
gonomisch günstig handhabbar ist, empfiehlt es sich eine
Handhabungseinrichtung vorzusehen, mittels der die
Relativbewegung der zumindest zwei Applikatorberei-
che bewerkstelligt werden kann, ohne dass der Anwen-
der die bei der Anwendung benetzten Applikatorbereiche
mit den Fingern berühren muss. Beispielsweise bietet
sich hierzu an einen Betätigungsstift oder eine Betäti-
gungshülse vorzusehen. Ebenso kann es zweckmäßig
sein, eine Öffnung eines Vorratsbehälters für Mascaraf-
lüssigkeit derart geometrisch an den weiteren Applika-
torbereich anzupassen, dass dieser relativ zum ersten
Applikatorbereich durch Verkanten des Kosmetikappli-
kators innerhalb der Öffnung verschwenkt werden kann.
[0020] Eine Linearverschiebung des weiteren Applika-
torbereichs relativ zum ersten Applikatorbereich kann
beispielsweise durch eine Drehmechanik erfolgen, mit-
tels der eine Drehbewegung am Applikatorgriff in eine
Linearbewegung des weiteren Applikatorbereichs relativ
zum ersten Applikatorbereichs umgewandelt wird. Vor-
zugsweise kommt hierzu ein Gewinde zum Einsatz, am
besten in der Gestalt "Gewindestange/Mutter". Alternativ
wäre eventuell auch die Kombination "Zahnstange/
Zahnrad" denkbar.
[0021] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Gelenke als sogenannte Klemmge-
lenke ausgebildet, das bedeutet, dass die Gelenke hin-
sichtlich ihrer Passungen zueinander derart abgestimmt
sind, dass im Betrieb bzw. bei der üblichen Anwendung,
d. h. bei bestimmungsgemäßer Benutzung während des
Applizierens von Mascarakosmetik eine einmal einge-
stellte relative Position der Applikatorenbereiche zuein-
ander erhalten bleibt. Hierzu ist das Losbrechmoment
der gewählten Gelenkkonstruktion derart zu wählen,
dass ein unbeabsichtigt leichtgängiges Verschwenken
der Applikatorenbereiche zueinander unterbunden ist.
Dies gelingt beispielsweise durch eine toleranzmäßig
entsprechend enge Abstimmung der Gelenkachse zu
den Gelenkgabeln bzw. zu der Gelenköse der entspre-
chenden Applikatoren. Weiterhin kann durch entspre-
chende Passungsauswahl des Kugelkopfes relativ zur
Kugelpfanne ein hohes Losbrechmoment erreicht wer-
den. Ziel dieser Maßnahme ist es, einen erfindungsge-
mäßen Applikator derart weiterzubilden, dass dieser
nach einer einmal erfolgten relativen Stellung der Appli-
katorenbereiche zueinander nicht unbeabsichtigt, zu-
mindest jedoch nicht selbsttätig in eine Ausgangslage
zurückschwenkt.
[0022] Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf ein
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Kosmetikprodukt, insbesondere ein Mascarakosmetik-
produkt aufweisend einen erfindungsgemäßen Kosme-
tikapplikator.
[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
Zeichnung beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1: eine erste Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Kosmetikapplikators;

Figur 1a: eine vergrößerte Schnittdarstellung des De-
tails A aus Fig. 1;

Figur 2: eine zweite Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Kosmetikapplikators;

Figur 2a: einen Längsschnitt durch den Kosmeti-
kapplikator gem. Fig. 2 entlang der Schnit-
tebene A-A;

Figur 3: eine weitere Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Kosmetikapplikators;

Figur 3a: einen Längsschnitt durch den Kosmeti-
kapplikator gem. Fig. 3;

Figur 4: eine weitere Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Kosmetikapplikators mit ei-
nem zweiten Applikatorbereich in einer An-
wendungsstellung;

Figur 4a: den Kosmetikapplikator gem. Fig. 4 mit dem
zweiten Applikatorbereich in einer Verstau-
ungsstellung;

Figur 4b: eine optionale Variante der Ausführungs-
form gemäß Fig. 4, 4a;

Figur 4c: eine weitere optionale Variante der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 4, 4a;

Figur 5: eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Kosmetikapplikators in ei-
ner Draufsicht;

Figur 5a: einen Längsschnitt durch den Kosmeti-
kapplikator gem. Fig. 5 entlang der Schnitt-
linie A-A;

Figur 5b: den Kosmetikapplikator gem. Fig. 5, 5a in
einer teilweise zusammengeklappten Stel-
lung der Applikatorenbereiche;

Figur 5c: den Kosmetikapplikator gem. Fig. 5 bis 5b
in einer vollständig eingeklappten Lage der
Applikatorenbereiche zueinander.

[0024] Ein erfindungsgemäßer Kosmetikapplikator 1
ist als Mascaraapplikator ausgebildet und besitzt ein

Griffstück 2. Vom Griffstück 2 erstreckt sich in einer
Längsrichtung 100 ein Applikatorstab 3 weg. Der Appli-
katorstab 3 besitzt ein griffseitiges Ende 4 und ein dista-
les Ende 4a. Ein Teilbereich der Längserstreckung des
Applikatorstabes 3 ist als erster Applikatorbereich 5 aus-
gebildet. Der erste Applikatorbereich 5 ist bei der Aus-
führungsform gemäß Fig. 1 als sogenannter Rillenappli-
kator mit einer Vielzahl von direkt benachbart angeord-
neten Rillen 6 ausgebildet, nämlich vorzugsweise Rillen
4 bis 16. Die Rillen 6 bilden Vertiefungen, welche durch
Stege 7 voneinander getrennt sind. Hierbei sind die Rillen
und Stege vorzugsweise so ausgebildet, dass sie gegen-
über den mit ihnen in Berührung kommenden Wimpern
eine Kämm- und/oder Separierungswirkung entfalten. In
der Längsrichtung 100 auf das distale Ende 4a folgend
ist als weiterer Applikatorbereich 8 ein Bürstenapplikator
angeordnet. Der weitere Applikatorbereich 8 ist in Fig. 1
zum einen in einer Stellung fluchtend mit einer Längs-
achse 9 des Kosmetikapplikators dargestellt und zum
anderen in einer um einen Winkel α abgewinkelten Po-
sition dargestellt. Klarstellend sei angemerkt, dass es
sich bei der Darstellung in Fig. 1 nicht um einen Applikator
1 mit zwei Bürstenaufsätzen handelt, sondern dass ein
und derselbe Bürstenaufsatz in der Fig. 1 in einer zur
Längsachse fluchtenden und in einer zu dieser abgewin-
kelten Stellung dargestellt ist.
[0025] Der weitere Applikatorbereich 8 gemäß Fig. 1
besitzt an seinem dem distalen Ende 4a zugewandten
Ende eine Gelenkkugel 10, welche in einer Gelenkpfan-
ne 11 sitzt. Die Gelenkpfanne 11 ist am distalen Ende
4a stirnseitig in den Applikatorstab 3 eingeformt. Von der
Gelenkkugel 10 weg erstreckt sich ein Applikatorträger
12, von dem aus sich radial nach außen abgehend Bor-
sten 13 wegerstrecken.
[0026] Die Gelenkkugel 10 und die Gelenkpfanne 11
bilden eine Gelenkverbindung zwischen dem ersten Ap-
plikatorbereich 5 und dem zweiten Applikatorbereich 8,
wobei die Gelenkpfanne 11 in der Ausführungsform ge-
mäß den Fig. 1 und 1a symmetrisch zur Längsachse 9
des Applikatorstabes 3 ausgebildet ist und eine Öffnung
der Gelenkpfanne 11 stirnseitig bezüglich des Applika-
torstabs 3 angeordnet ist.
[0027] Das Gelenk 10, 11 ist bevorzugt als Klemmge-
lenk ausgebildet. Das bedeutet, dass die Gelenkkugel
10 und die Gelenkpfanne 11 hinsichtlich der Toleranzen
und der verwendeten elastischen Eigenschaften der Ma-
terialien für die Gelenkkugel 10 und die Gelenkpfanne
11 derart abgestimmt sind, dass ein Losbrechmoment
notwendig ist um die relative Lage der beiden Applika-
torbereiche 5 und 8 zueinander zu verändern.
[0028] Die Höhe des Losbrechmoments ist zweckmä-
ßigerweise derart abgestimmt, dass die Lage der beiden
Applikatorbereiche 5 und 8 bei üblichen auftretenden
Kräften in der Anwendung des Kosmetikapplikators fest-
gelegt ist. Erst bei Überschreiten eines minimalen
Schwenkmoments lässt sich der Bürstenapplikator 8 ge-
genüber dem ersten Applikatorbereich 5 verschwenken
oder um die Längsachse 15 verdrehen. Hierdurch ist si-
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chergestellt, dass die Applikatorbereiche 5 und 8 wäh-
rend eines bestimmungsgemäßen Einsatzes zueinander
fixiert sind und trotzdem vom Anwender in ihrer Lage
zueinander verändert werden können, mit der bloßen
Hand oder beispielsweise mit einem Manipulatorstift, der
dem Mascaraapplikator beigefügt/beigestreckt ist, wie
beispielsweise den einem Handheld-Computer beige-
steckte Manipulatorstift, der dort der Eingabe über den
Touchscreen dient. Alternativ kann auch die Innenseite
der Verschlusskappe als Handhabe zur Manipulation
des schwenkbaren Applikatorbereichs verwendet wer-
den.
[0029] Der weitere Applikatorbereich 8 (Bürstenappli-
kator) ist entlang einer Pfeilrichtung 14 in jeder abgewin-
kelten oder nicht abgewinkelten Stellung um seine
Längsachse drehbar im Applikatorstab 3 gelagert.
[0030] In den Fig. 1 und 1a ist ein maximaler Schwenk-
bereich des weiteren Applikatorbereichs 8 gegenüber
dem ersten Applikatorbereich 5 dargestellt. Der maxima-
le Schwenkbereich wird durch einen Begrenzungsrand
16 der Gelenkpfanne 11, welche mit dem Applikatorträ-
ger 12 zusammenwirkt, festgelegt.
[0031] Somit ist der Bürstenapplikator innerhalb eines
Schwenkkegels, der durch die Längsachse 9 des Kos-
metikapplikators und die Längsachse 15 des weiteren
Applikatorbereichs 8 in einer maximalen Ausschwenk-
position aufgespannt wird. Als besonders bevorzugte
Bereiche für den Kegelwinkel α, der durch die Kegel-
längsachse und eine Mantellinie der Kegelumfangsflä-
che (hier die Längsachse des weiteren Applikatorbe-
reichs 8 in maximal abgewinkelter Position) definiert wird,
beträgt in einer Ausbildungsform gemäß Fig. 1 und 1a
mit einem Kugelgelenk bevorzugt 0° bis 60°, insbeson-
dere 0° bis 45°. Die in einer weiter unten beschriebenen
Ausbildungsform des Gelenks 10, 11 als Scharnierge-
lenk kommen für den Winkel α Winkelbereiche von 0°
bis 90° oder gegebenenfalls sogar darüber hinaus in Fra-
ge.
[0032] Eine weitere Ausführungsform des Kosmeti-
kapplikators 1 ist in den Fig. 2 und 2a dargestellt. Bei
dieser Ausführungsform ist der erste Applikatorbereich
5 als Borstenapplikator/Bürstenapplikator ausgebildet,
wobei über die Längserstreckung des Borstenapplika-
tors die Borsten im Wesentlichen gleich lang sind, so
dass sich im Wesentlichen ein zylindrischer Borsten-
applikator ergibt.
[0033] Der zweite Applikatorbereich 8 ist ebenfalls als
Borstenapplikator ausgebildet, wobei zu einem freien
Ende 17 hin die Borsten immer kürzer werden. Hierdurch
entsteht ein konischer Borstenapplikator. Zweckmäßi-
gerweise ist bei dieser Ausführungsform, wie auch bei
der Ausführungsform gemäß den Fig. 1, 1a, die Gelenk-
kugel 10 in die Gelenkpfanne eingeschnappt, wobei die
Gelenkpfanne zumindest derart elastisch verformbar ist,
dass es beim Aufbringen einer Zugkraft Z oder beim Aus-
hebeln des zweiten Applikatorbereichs 8 durch Weiter-
bewegen desselben über den Anschlag hinaus gelingt,
die Gelenkkugel 10 aus der Gelenkpfanne 11 auszuku-

geln. In dieser Art und Weise kann ohne Weiteres ein
Applikator 8 anderer Bauart in die Kugelpfanne 11 ein-
gesetzt werden, so dass beispielsweise ein erster Appli-
katorbereich 5 als Borstenapplikator und ein zweiter Ap-
plikatorbereich als Rillenapplikator vorliegt. Eine derarti-
ge Ausgestaltung ist ganz generell für alle erfindungsge-
mäßen Applikatoren mit einem kugelartigen oder pfan-
nenartigen Gelenk sinnvoll.
[0034] Eine weitere Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Kosmetikapplikators 1 ist in den Fig. 3 und 3a
dargestellt. Bei dieser Ausführungsform ist der Applika-
torstab 3 hohl, z. B. als Applikatorrohr 3a, ausgebildet.
Wie vorbeschrieben trägt der Applikatorstab 3 als ersten
Applikatorbereich 5 einen Rillenapplikator. Innerhalb des
Applikatorrohrs 3a sitzt eine Schubstange 18, welche in
der Doppelpfeilrichtung 19 relativ zum Applikatorrohr 3a
bewegbar ist. Hierzu steht die Schubstange 18 an ihrem
griffseitigen Ende mit einem Drehmechanismus 20 in
Verbindung. Der Drehmechanismus 20 weist im Bereich
des Griffstücks 2 eine Drehkappe 21 auf. Die Drehkappe
21 steht mit einer Gehäusehülse 22 in Verbindung, in der
ein griffseitiger Endbereich des Applikatorrohrs entlang
der Doppelpfeilrichtung 19 verschiebbar gelagert ist. Der
griffseitige Endbereich der Schubstange 18 weist einen
Vorsprung 23 auf, welcher durch einen Schlitz (nicht ge-
zeigt) der Hülse 22 ragt und in einer Innenspiralnut 24
einer Spriralnuthülse 25, die fest mit dem Griffstück 2
verbunden ist, läuft. Durch Drehen der Drehkappe 21 in
der Doppelpfeilrichtung 26 kann somit die Schubstange
18 entlang der Doppelpfeilrichtung 19 relativ zum Appli-
katorrohr 3a linear bewegt werden. Am vom Griffstück 2
wegweisenden Ende der Schubstange 18 sitzt ein zwei-
ter Applikatorbereich 8, welcher ebenfalls als Bürsten-
applikator ausgebildet ist. Der Bürstenapplikator ist stirn-
seitig in die Schubstange 18 eingesteckt und kann mittels
der Drehmechanik 20 in eine ausgefahrene Stellung ge-
mäß Fig. 3 und eine vollständig zurückgezogene Stellung
gemäß Fig. 3a verbracht werden.
[0035] Bei dieser Ausführungsform ist es also in be-
sonders vorteilhafter Art und Weise möglich den zweiten
Applikatorbereich 8, der hier als Borstenapplikator aus-
gebildet ist, vollständig innerhalb des ersten Applikator-
bereichs 5 anzuordnen, so dass eine durch den zweiten
Applikatorbereich 8 verursachte Störkontur durch eine
Linearverschiebung vollständig vermeidbar ist. Auch bei
dieser Ausführungsform ist der zweite Applikatorbereich
8 bevorzugt auswechselbar in die Schubstange 18 ein-
steckbar.
[0036] Die Schubstange 18 und die Gehäusehülse 22
sind vorzugsweise so ineinander eingepasst (im Regel-
fall durch entsprechende Bemaßung), dass während der
bestimmungsgemäßen Nutzungsdauer (mindestens 40
mal ein- und ausfahren, mit je einem Tag Ruhezeit zwi-
schen den einzelnen Vorgängen, Applikator liegend ge-
lagert) im Wesentlichen kein oder nur so wenig Mascara
in den Spalt zwischen der Schubstange 18 und der Ge-
häusehülse 22 gelangt, dass das Ein- und Ausfahren
nicht wesentlich erschwert wird und/oder kein Mascara
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bis in den Bereich des Griffs 2 vordringt. Dabei kann es
auch zweckmäßig sein, den Spalt zwischen der Schub-
stange 18 und der Gehäusehülse 22 mit einer gleitenden
Spaltdichtung, z.B. einem O-Ring oder einer Lippendich-
tung zu versehen. Gleichermaßen ist es vorteilhaft, z.B.
einen Abstreifer vorzusehen, welcher überflüssige Mas-
caramasse vom zweiten Applikatorbereich 8 beim Ein-
und Ausfahren des 2 Applikatorbereichs 8 mit einer vor-
definierbaren Menge an Mascaraflüssigkeit unabhängig
vom Füllstand des Vorratsbehälters zu beaufschlagen.
[0037] Bei einer weiteren Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Kosmetikapplikators 1 gemäß den
Fig. 4 und 4a ist das Wirkprinzip des Kosmetikapplikators
1 gemäß den Fig. 3 und 3a vollständig verwirklicht, so
dass auf eine erneute Beschreibung der im Zusammen-
hang mit Fig. 3 und 3a erläuterten Merkmale an dieser
Stelle verzichtet wird, weil das zuvor Gesagte sinngemäß
gilt, sofern sich aus den für dieses Ausführungsbeispiel
offenbarten Unterschieden nicht eindeutig etwas ande-
res ergibt. Die Ausführungsform gemäß den Fig. 4 und
4a unterscheidet sich gegenüber der gemäß den Fig. 3
und 3a lediglich dadurch, dass der zweite Applikatorbe-
reich zusätzlich zu seiner Verschiebemöglichkeit in der
Doppelpfeilrichtung 19 um eine Achse 27 verschwenkbar
ist (Doppelpfeilrichtung 28). Weiterhin ist in dieser Aus-
führungsform die Schubstange 18 gegenüber dem Ap-
plikatorrohr 3a um die Längsachse 100 des Applikator-
rohrs 3a drehbar.
[0038] Bei der Ausführungsform gemäß den Figuren
4, 4a ist der weitere Applikatorbereich 8 somit relativ zum
ersten Applikatorbereich 5 scharnierend um die Achse
27 schwenkbar gelagert. Der Schwenkbereich entlang
der Doppelpfeilrichtung beträgt relativ zur Längsachse
100° bevorzugt 0° bis 120°, insbesondere 0° bis 90°. Die
beiden Scharnierlappen, die mit der Achse 27 zusammen
wirken, halten die Achse 27 und/oder den zwischen ihnen
befindlichen Abschnitt, der zu dem weiteren Applikator-
bereich 8 gehört, derart stark reibschlüssig fest, dass der
weitere Applikatorbereich in eine von der Benutzerin ge-
wünschte Position gebracht werden kann, wo er für die
Dauer der Kosmetikapplikation im Wesentlichen ver-
harrt, jedenfalls solange die Benutzerin das wünscht.
Festzuhalten ist, dass es generell höchst zweckmäßig
ist, wenn der Applikator - wie hier - so gestaltet ist, dass
der eine Teil des Gelenks zwischen dem ersten und dem
zweiten Applikatorteil an einer Schubstange 18 ausge-
bildet ist, so dass der weitere Applikatorbereich wahlwei-
se weggeklappt oder völlig eingefahren werden kann.
[0039] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 4 und 4a
ist von besonderem Vorteil, dass der Kosmetikapplikator
mit eingezogenem zweiten Applikatorbereich 8 bei-
spielsweise in einen Vorratsbehälter mit Mascaraflüssig-
keit eingetaucht werden kann. Hierdurch wird lediglich
der Applikatorbereich 5 mit Mascaraflüssigkeit benetzt.
Der zweite Applikatorbereich 8 bleibt unbenetzt oder na-
hezu unbenetzt. Nach dem Auftragen der Mascaraflüs-
sigkeit mit dem Applikatorbereich 5 kann ein nahezu un-
benetzter Applikatorbereich 8 ausgefahren werden und

mit diesem eine Feinverteilung der Mascaraflüssigkeit
auf den Wimpern vorgenommen werden, ohne dass er-
neute Mascaraflüssigkeit aufgetragen wird. Besonders
vorteilhaft ist hierbei, dass ein Applikatorwechsel durch
den Bediener nicht stattfinden muss, da sowohl ein be-
netzter als auch ein "trockener" Applikator in ein und
demselben Kosmetikapplikator 1 vereinigt sind.
[0040] Bevorzugt ist dann ein Dichtelement vorgese-
hen, welches das Innere des Applikatorrohrs 3a bei in
diese eingezogenem/eingefahrenem weiteren Applika-
torbereich 8 gegen Mascarazutritt abdichtet. Wie ein sol-
ches Dichtelement beispielsweise aussehen kann, er-
läutert die Fig. 4b. An das distale Ende des zweiten Ap-
plikatorbereichs ist hier ein Dichtelement D angebracht
(z. B. in Gestalt eines Weichelastomerfortsatzes), der
durch die vorzugsweise gewindebetätigte Schubstange
ggf. derart gegen die Stirnringfläche des Applikatorrohrs
3a gezogen wird, dass es einen abdichtenden "Deckel"
bildet. Alternativ ist es auch denkbar das distale Ende z.
B. mit einem O-Ring O zu versehen, der dichtend in das
Applikatorrohr 3a hineingezogen wird, vgl. Fig. 4c.
[0041] Bei einer weiteren Ausführungsform des Kos-
metikapplikators 1 gemäß den Fig. 5 bis 5c ist der erste
Applikatorbereich 5 als Halbrundbürstenapplikator aus-
gebildet, wobei die Applikatorstange 3 in einem Bereich
gegenüberliegend zu den Borsten des ersten Applikator-
bereichs 5 eine Abflachung mit einer ersten Anlageebene
29 aufweist. Die erste Anlageebene 29 ist parallel zur
Längsachse 100 und enthält in einer speziellen Ausfüh-
rungsform die Längsachse 100.
[0042] Statt einer solchen Abflachung kann die Appli-
katorstange 3 alternativ auch eine taschenartige Vertie-
fung aufweisen, in die der weitere, entsprechend
schlank/schmal geformte Applikatorbereich eingeklappt
werden kann, ähnlich wie die Klinge eines Taschenmes-
sers in dessen Griff.
[0043] Am distalen Ende 4a des ersten Applikatorbe-
reichs 5 ist die Gelenkpfanne 11 angeordnet, wobei die
Gelenkpfanne 11 in einer Richtung quer zur Längsachse
100 offen ausgebildet ist. Der zweite Applikatorbereich
8 besitzt eine zur Anlageebene korrespondierende zwei-
te Anlageebene 29’ und ist im Ausführungsbeispiel eben-
falls als Halbrundbürstenapplikator ausgebildet. Der
zweite Applikatorbereich 8 ist mit seiner Anlageebene
29’ gegen die Anlageebene 29 des ersten Applikatorbe-
reichs 5 setzbar und besitzt eine Gelenkkugel 10, welche
in der Gelenkpfanne 11 sitzt.
[0044] Die gegeneinandergesetzte Anordnung der
Applikatorbereiche 5, 8 zueinander ist in Fig. 5c darge-
stellt. Aus den beiden Halbrundbürstenapplikatoren 5, 8
ist somit ein Rundbürstenapplikator gebildet. Aus der ge-
geneinander gesetzten Anordnung gemäß Fig. 5c kann
der zweite Applikatorbereich 8 um eine Querachse 30 in
einer Doppelpfeilrichtung 31 verschwenkt werden.
Gleichwohl kann der zweite Applikatorbereich 8 in einer
Doppelpfeilrichtung 32 vom ersten Applikatorbereich 5
abgeklappt werden. Weitere Bewegungsfreiheitsgrade
ergeben sich aus den konstruktiven Details des Kugel-
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pfannengelenks 10, 11.
[0045] Bei der Beschreibung der Ausführungsbeispie-
le wurde von einem ersten Applikatorbereich 5 und einem
zweiten Applikatorbereich 8 gesprochen. Selbstver-
ständlich ist es auch möglich einen erfindungsgemäßen
Kosmetikapplikator 1 zu verwirklichen, welcher mehr als
zwei Applikatorbereiche besitzt.
[0046] Des Weiteren ist es selbstverständlich möglich,
zumindest einen Applikatorbereich 5 oder 8 als elastisch
oder plastisch biegbaren Applikator auszubilden. Hier-
durch kann beispielsweise der Bürstenapplikator gemäß
einer Ausführungsform nach Fig. 3 oder 4 von einer wie
dargestellt geraden Ausrichtung in eine in sich gebogene
Ausrichtung verbracht werden.
[0047] Abschließend ist anzumerken, dass auch die-
jenigen Abschnitte des erfindungsgemäßen Applikators,
die Borsten tragen (und allen voraus ggf. der zweite,
klappbare Applikatorbereich 8) einschließlich der inte-
gralen Borsten, als möglichst einstückiges oder 2-K-ge-
spritztes Spritzgussbauteil hergestellt sind, unter Ver-
wendung eines Kunststoffs, der hinreichend elastisch zur
Ausbildung der Borsten ist und der hinreichend formstabil
ist, um einen funktionstüchtigen Gelenkteil zu bilden. So-
fern 2-K-gespritzt wird, wird für das Gelenkteil ein härte-
rer Kunststoff verwendet, durch den ein zweiter elasti-
scher und/oder weicherer Kunststoff so hindurchge-
spritzt worden ist, dass er Borsten ausbildet.
[0048] Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass
für die Unteransprüche einstweilen auch in Alleinstellung
Schutz beansprucht wird, das heißt, ohne Inkorporation
der Merkmale, die sich aus der Rückbeziehung auf vor-
hergehende Ansprüche ergeben. Gleiches gilt für die
Möglichkeit einen Applikatorbereich so in das Innere des
Applikatorrohrs 3a einzufahren/einzuziehen, dass das
Innere des Applikatorrohrs 3a hierdurch vollständig ge-
gen (weiteren) Zutritt von Kosmetikum abgedichtet wird,
so dass der weitere Applikatorbereich 8 nicht von dem
Vorrat des Kosmetikums benetzt wird, sondern "trocken"
oder "im wesentlichen trocken" bevorratet gehalten wird.
Auch hierfür wird einstweilen Schutz beansprucht, ohne
dass es auf die im momentanen Anspruch 1 niederge-
legte Gelenkigkeit ankommt. Ansonsten ist noch festzu-
stellen, dass es sich bei den erfindungsgemäßen Appli-
katoren vorzugsweise um Mascara-Applikatoren han-
delt, die sich typischerweise dadurch auszeichnen, dass
jeder einzelne Applikatorbereich in Achsrichtung eine
Länge von ≤ 35 mm aufweist und senkrecht dazu einen
maximalen Durchmesser von ≤ 12 mm, besser noch ≤ 8
mm.

Bezugszeichenliste:

[0049]

1 Kosmetikapplikator

2 Griffstück

3 Applikatorstab

3a Applikatorrohr

4 griffseitiges Ende

4a distales Ende

5 erster Applikatorbereich

6 Rille

7 Stege

8 weiterer Applikatorbereich

9 Längsachse des Kosmetikapplikators

10 Gelenkkugel

11 Gelenkpfanne

12 Applikatorträger

13 Borsten

14 Pfeilrichtung

15 Längsachse des weiteren Applikatorbereichs 8

16 Begrenzungsrand

17 Freies Ende

18 Schubstange

19 Doppelpfeilrichtung

20 Drehmechanismus

21 Drehkappe

22 Gehäusehülse

23 Vorsprung

24 Innenspiralnut

25 Spiralnuthülse

26 Doppelpfeilrichtung

27 Achse

28 Doppelpfeilrichtung

29 erste Anlageebene
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29’ zweite Anlageebene

30 Querachse

31 Doppelpfeilrichtung

32 Doppelpfeilrichtung

100 Längsrichtung

α Kegelwinkel

Z Zugkraft

D Dichelement

O O-Ring bzw. Dichtschnur

Patentansprüche

1. Kosmetikapplikator, insbesondere Mascaraapplika-
tor mit einem ersten Applikatorbereich (5) und zu-
mindest einem weiteren Applikatorbereich (8), da-
durch gekennzeichnet, dass die Applikatorberei-
che (5, 8) über ein Gelenk (10, 11, 27) miteinander
und zueinander beweglich verbunden sind und/oder
der weitere Applikatorbereich (8) relativ zum ersten
Applikatorbereich (5) linear verschiebbar mit dem er-
sten Applikatorbereich (5) verbunden ist.

2. Kosmetikapplikator nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gelenk (10, 11, 27) ein
Scharniergelenk mit einer Gelenkachse (27) ist, so
dass der zumindest eine weitere Applikatorbereich
(8) in einer Ebene, die eine Längsmittelachse (100)
des Kosmetikapplikators (1) enthält oder zu dieser
parallel ist, relativ zum ersten Applikatorbereich (5)
schwenkbar ist.

3. Kosmetikapplikator nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gelenk (10, 11) ein Kugel-
kopfgelenk (10, 11) mit einer Gelenkpfanne (11) und
einem Gelenkkopf (10) ist.

4. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Applikatorbereich (5) distal innen liegend
und der weitere Applikatorbereich (8) zumindest in
einer Betriebsstellung des weiteren Applikatorbe-
reichs (8) distal außen liegend angeordnet ist.

5. Kosmetikapplikator nach Anspruch 4 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der distal äußere Applikator-
bereich (8) in einen Hohlraum (3a) des distal inneren
Applikatorbereichs (5) einziehbar und aus diesem
ausfahrbar ist.

6. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Applikatorbereich (5) und der weitere Ap-
plikatorbereich (8) Halbrundapplikatoren sind und
Anlageebenen (29, 29’) aufweisen.

7. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Applikatorbereich (5) relativ zu dem weite-
ren Applikatorbereich (8) innerhalb eines Schwenk-
kegels bewegbar ist.

8. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der Schwenkkegel einen Kegelwinkel α von 0° < α
≤ 90°, insbesondere 0° < α ≤ 45° besitzt.

9. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der weitere Applikatorbereich (8) gegenüber dem er-
sten Applikatorbereich (5) um die Längsachse (100)
des ersten Applikatorbereichs (5) verdrehbar ist.

10. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der weitere Applikatorbereich (8) auswechselbar
ausgebildet ist.

11. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und der zumindest eine weitere Applika-
torbereich (5, 8) unterschiedliche Applikatorbauar-
ten sind, z. B. eine Bürste, ein Rillen- oder ein Schei-
benapplikator.

12. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und der weitere Applikatorbereich (5, 8)
unterschiedliche Borstendichten, Borstensteifigkei-
ten und Borstenformen aufweisen.

13. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Applikatorbereich (5) relativ zu seiner
Längsachse (9) starr und der weitere Applikatorbe-
reich (8) relativ zu seiner Längsachse (15) elastisch
biegsam ist.

14. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der Kosmetikapplikator (1) eine Handhabungsein-
richtung, beispielsweise einen Handhabungsstift
umfasst, mittels dem der weitere Applikatorbereich
(8) gegenüber dem ersten Applikatorbereich (5) ver-
lagert werden kann.

15. Kosmetikapplikator nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
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das Gelenk (10, 11, 27) als Klemmgelenk ausgeführt
ist, so dass eine einmal gewählte Stellung des ersten
Applikatorbereichs (5) relativ zum weiteren Applika-
torbereich (8) auch bei bestimmungsgemäßer Be-
nutzung während des Applizierens von Kosmetik-
flüssigkeit erhalten bleibt.

16. Verwendung eines Applikators mit einem ersten Ap-
plikatorbereich (5) und mindestens einem weiteren
Applikatorbereich (8), der gegenüber dem ersten
Applikatorbereich (5) mittels eines Gelenks
schwenkbar angeordnet ist oder ein einen Hohlraum
radial einwärtig des ersten Applikatorbereichs (5)
eingefahren werden kann als Mascaraapplikator.

17. Kosmetikprodukt, insbesondere Mascarakosmetik-
produkt umfassend einen Kosmetikapplikator nach
einem der Ansprüche 1 bis 15.
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